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Auf derselben Sitzung gab der Präsident im Anschluss an Konsultationen unter den Mit-
gliedern des Sicherheitsrats im Namen des Rates die folgende Erklärung ab211:

„Der Sicherheitsrat würdigt den Geist staatsbürgerlicher Verantwortung, den das
Volk der Demokratischen Republik Kongo mit seiner friedlichen und zahlreichen Teil-
nahme an den Provinzwahlen und der zweiten Runde der Präsidentschaftswahlen am
29. Oktober 2006 erneut unter Beweis gestellt hat.

Der Rat bekundet der Unabhängigen Wahlkommission und der Kongolesischen
Nationalpolizei seinen Dank für die zentrale Rolle, die sie bei der Organisation der Wah-
len beziehungsweise bei der Gewährleistung der Sicherheit für sie gespielt haben. Er un-
terstreicht die Rolle der Hohen Medienbehörde, des Internationalen Komitees namhaf-
ter Persönlichkeiten und des Internationalen Komitees zur Unterstützung des Übergangs
bei der Förderung des reibungslosen Ablaufs des Wahlprozesses und eines ruhigen po-
litischen Klimas und bekräftigt seine Unterstützung für sie. Er begrüßt außerdem die Un-
terstützung für die Abhaltung der Wahlen, die von der Mission der Organisation der Ver-
einten Nationen in der Demokratischen Republik Kongo, der Operation der Europäi-
schen Union in der Demokratischen Republik Kongo (EUFOR R.D. Congo) und den
anderen internationalen und regionalen Partnern des Landes, insbesondere von Südaf-
rika und der Europäischen Union, gewährt wurde.

Der Rat nimmt davon Kenntnis, dass die Stimmabgabe allgemein in einer geord-
neten und sicheren Atmosphäre stattfand. Er beklagt die vereinzelten Zwischenfälle, zu
denen es insbesondere in Bumba und Bikoro in der Provinz Équateur und in Fataki im
Distrikt Ituri kam.

Der Rat weist darauf hin, dass die Bekanntgabe der Wahlergebnisse der Unabhän-
gigen Wahlkommission obliegt. Er fordert alle politischen Akteure und das kongolesi-
sche Volk auf, diese Ergebnisse ruhig und verantwortungsvoll abzuwarten und aufzu-
nehmen, indem sie jegliche Aufstachelung zu Hass oder Anwendung von Gewalt un-
terlassen und die demokratischen Institutionen und die Rechtsstaatlichkeit achten.

Der Rat misst der Unterzeichnung einer Absichtserklärung für die Zeit nach den
Wahlen durch die Vertreter der beiden Kandidaten der zweiten Runde der Präsident-
schaftswahl am 29. Oktober 2006 in Kinshasa große Bedeutung bei. Er unterstreicht,
dass politische Meinungsverschiedenheiten nur auf friedliche Weise beigelegt werden
dürfen, und fordert die Parteien auf, alle vertrauensbildenden Maßnahmen zu befolgen,
denen sie nach den Zwischenfällen vom 20. bis 22. August 2006 zugestimmt haben.

Der Rat weist darauf hin, dass diese Wahlen von historischer Bedeutung für die
Demokratische Republik Kongo sind, und sieht der Einsetzung einer demokratisch ge-
wählten Regierung mit Interesse entgegen. Er betont, dass die neuen Behörden und alle
kongolesischen politischen Akteure die Verantwortung dafür tragen werden, die Be-
standfähigkeit der Wiederherstellung des Friedens und der Stabilität langfristig zu ge-
währleisten und die Förderung der nationalen Aussöhnung und der Schaffung demo-
kratischer Institutionen und eines Rechtsstaats in dem Land fortzusetzen.“
Auf seiner 5580. Sitzung am 6. Dezember 2006 beschloss der Rat, die Vertreterin der

Demokratischen Republik Kongo einzuladen, ohne Stimmrecht an der Erörterung des Punk-
tes „Die Situation betreffend die Demokratische Republik Kongo“ teilzunehmen.

Auf derselben Sitzung gab der Präsident im Anschluss an Konsultationen unter den Mit-
gliedern des Sicherheitsrats im Namen des Rates die folgende Erklärung ab212:

„Der Sicherheitsrat begrüßt die Bekanntgabe der amtlichen Ergebnisse der zwei-
ten Runde der Präsidentschaftswahl in der Demokratischen Republik Kongo durch den
Obersten Gerichtshof am 27. November 2006.

Der Rat beglückwünscht Präsident Joseph Kabila zu seiner Wahl und lobt aber-
mals das kongolesische Volk, das mit seiner Entschlossenheit und seinem Geist staats-

211 S/PRST/2006/44.
212 S/PRST/2006/50.




